
Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Bundespräsident vertritt als Staatsoberhaupt die Bundes-
republik Deutschland völkerrechtlich; er schließt in ihrem Na-
men Verträge mit ausländischen Staaten, beglaubigt und
empfängt die Botschafter und Gesandten. Der Bundespräsi-
dent fertigt die nach den Vorschriften des Grundgesetzes zu-
stande gekommenen Gesetze aus und verkündet sie. Er er-
nennt und entlässt die Mitglieder der Bundesregierung, die
Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen
Staatssekretäre, die Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und
Richter im Bundesdienst sowie die Soldatinnen und Soldaten
und übt für den Bund das Begnadigungsrecht aus. Als Reprä-
sentant der Ehrenhoheit des Bundes verleiht er Orden und
Ehrenzeichen. Die Künstlerhilfe und die Übernahme von Eh-
renpatenschaften sind Ausschnitte aus seinem Bemühen,
verdienten und notleidenden Menschen zu danken und zu
helfen.

Dem Bundespräsidenten steht zur Durchführung seiner viel-
seitigen Aufgaben das Bundespräsidialamt zur Verfügung,
das von dem Chef des Bundespräsidialamtes (Staatssekretär)
geleitet wird. Der Chef des Bundespräsidialamtes berät den
Bundespräsidenten und unterrichtet ihn über die laufenden

Fragen der allgemeinen Politik sowie über die Arbeit der
Bundesregierung und der gesetzgebenden Körperschaften.

Das Bundespräsidialamt ist wie folgt gegliedert:

- Inland -Abteilung 1

- Ausland -Abteilung 2

- Zentralabteilung -Abteilung Z

Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK):

Die Mitglieder der GWK haben im GWK-Abkommen von 2006
eine enge Koordination auf dem Gebiet der nationalen, euro-
päischen und internationalen Wissenschafts- und Forschungs-
politik vereinbart. Sie wirken zusammen bei der Förderung
von Wissenschaft und Forschung außerhalb und innerhalb
der Hochschulen, bei den Forschungsbauten und Großgeräten
etc. Nähere Angaben zum Büro der GWK sind in einer Vorbe-
merkung zu Kap. 0104 aufgeführt.

Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben
sind mit einem   F    vor der Titelnummer gekennzeichnet.

Versorgung:
Ab dem Jahr 2006 werden die Versorgungsausgaben dezentral
veranschlagt.
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